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RS OGH 1974/1/29 3Ob4/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1974

Norm

EO §7 Aa

EO §36 Ad

KO §156a

Rechtssatz

In Ansehung des die Ausgleichsquote übersteigenden Betrages ist die Exekutionsbewilligung durch den Titel

(Anmeldungsverzeichnis) nicht gedeckt. Eine diesbezügliche Einwendung stützt sich auf § 7 Abs 1 EO, sie kann daher

nicht mit Klage nach § 36 EO sondern ausschließlich mit Rekurs gegen den Exekutionsbewilligungsbeschluß oder durch

einen Einstellungsantrag iS des § 39 EO geltend gemacht werden.
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